
EINWOHNERVERSAMMLUNG

mit dem Schwerpunktthema

Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten



AGENDA

 Begrüßung und Vorstellung des Ablaufs 

 Information zur Rechtslage und zu den Zuständigkeiten (Kreis/Amt/Gemeinden)

 Darstellung der aktuellen Zuweisungs- und Unterbringungssituation

 Darstellung der Beschlusslagen und Planungen in den Gremien des Amtes und der 

Gemeinde

 Anfragen /  Verschiedenes
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INFORMATION ZUR RECHTSLAGE UND ZU DEN 

ZUSTÄNDIGKEITEN (KREIS/AMT/GEMEINDEN)

 Geflüchtete, die in Deutschland ankommen, werden nach dem sog. Königsteiner 

Schlüssel auf die Bundesländer verteilt

 In den ersten Tagen / Wochen werden sie in einer Erstaufnahmeeinrichtung des 

Landes betreut

 Danach werden sie zur mittelfristigen Unterbringung und Integration den 

Kommunen zugewiesen

 Erstaufnahmeeinrichtungen bei den Landkreisen nur teilweise vorhanden bzw. 

genutzt
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INFORMATION ZUR RECHTSLAGE UND ZU DEN 

ZUSTÄNDIGKEITEN (KREIS/AMT/GEMEINDEN)

 Kommunen sind zuständig für Unterbringung und Leistungsgewährung nach 
AsylbLG für Dauer des Asylverfahrens 

 Für Ukrainer*innen gelten gesonderte Regelungen

 im Rahmen der begleitenden Betreuung erfolgt durch das Amt die Beratung zum 
Leben in Deutschland, die Vermittlung von Ansprechpartnern sowie die 
Kontaktaufnahme zu anderen Behörden

 Ausländerbehörde beim Kreis koordiniert und verteilt die Zuweisungen auf die 
Ämter und amtsfreien Gemeinden und bearbeitet die aufenthaltsrechtlichen 
Prüfungen
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INFORMATION ZUR RECHTSLAGE UND ZU DEN 

ZUSTÄNDIGKEITEN (KREIS/AMT/GEMEINDEN)

 Anmietung und Bewirtschaftung von Wohnraum, Unterbringung von Geflüchteten:

 Frau Müftüoglu (ab 01.07.2023)

 Frau Abu-Alaa (ab 01.07.2023)

 Leistungsgewährung nach dem AsylbLG:

 Herr Meinhardt / Frau Vomm (Bildung und Teilhabe)

 Betreuung von Geflüchteten:

 Frau Günther

 Amtsleitung

 Frau Bertig
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DARSTELLUNG DER AKTUELLEN ZUWEISUNGS- UND 

UNTERBRINGUNGSSITUATION

 Im Amtsbereich leben in vom Amt angemietetem Wohnraum ca. 400 Personen mit 17 verschiedenen 

Nationalitäten, davon sind ca. 82% Familien

 Aufteilung nach Gemeinden:

 Heikendorf: 228

 Mönkeberg: 35

 Schönkirchen: 141

 Freie Kapazitäten sind bei optimaler Auslastung des gesamten, vorhandenen Wohnraums (mehr als 100 

Wohnungen und 2 temporäre Gemeinschaftsunterkünfte) theoretisch für bis zu 50 Personen vorhanden

 In 2023 konnten bisher 58 Menschen aufgenommen werden, mit mindestens genauso vielen Menschen 

rechnet das Amt Schrevenborn für die 2. Jahreshälfte, wobei Prognosen schwierig sind
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EHRENAMTLICHE BETREUUNG DER GEFLÜCHTETEN

 Die Flüchtlingshilfe e.V. in Schönkirchen bietet donnerstags von 17-19 Uhr ein Info- und 

Begegnungscafé an. Dort kann beispielsweise bei Behördenbriefen unterstützt werden und es 

wird eine Fahrradwerkstatt angeboten.

 In Mönkeberg gibt es das „Stöber Kabuff“ zur Unterstützung von Ukrainer*innen. Dort wird 

versucht, Wohnraumangebote zu schaffen und bei Behördengängen zu unterstützen. Zusätzlich 

gibt es eine Kleider- und Stöberkammer.

 Bei der Begegnungsstätte der AWO in Heikendorf werden Fragen rund um den Umgang mit 

Behörden oder Vermietern beantwortet. Auch hier gibt es eine Kleider- und Stöberkammer.

 Viele Ehrenamtliche leisten organisiert oder auch individuell bei der Integration von Geflüchteten 

einen wesentlichen Beitrag
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DARSTELLUNG DER BESCHLUSSLAGEN UND PLANUNGEN IN DEN 

GREMIEN DES AMTES UND DER GEMEINDE

 Gemeinden unterstützen das Amt bei der Aufgabe der Unterbringung und Integration durch die 

Zurverfügungstellung von gemeindlichen Grundstücken zum Bau von Gemeinschaftsunterkünften

 Heikendorf + Schönkirchen – Modulbauten mit Kapazität von bis zu 50 Personen (Förderung durch 

das Land möglich)

 Mönkeberg – Mobilheime mit Kapazität von ca. 25 Personen

 Finanzierung der Unterbringung erfolgt überwiegend durch Land + Kreis sowie Fördermitteln

 Für Bau gelten Sonderregelungen gem. § 246 BauGB
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DARSTELLUNG DER BESCHLUSSLAGEN UND PLANUNGEN IN DEN 

GREMIEN DES AMTES UND DER GEMEINDE
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Gemeinde Mönkeberg

 Temporäre Einrichtung von Mobilheimen im 

Heikendorfer Weg

 Verschiedene Untersuchungen (Kampfmittel, 

Baugrund) laufen derzeit



DARSTELLUNG DER BESCHLUSSLAGEN UND PLANUNGEN IN DEN 

GREMIEN DES AMTES UND DER GEMEINDE
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Gemeinde Heikendorf

 Errichtung eines Holzmodulbaus im 

Neuheikendorfer Weg 

 Verschiedene Untersuchungen (Kampfmittel, 

Baugrund) laufen derzeit

 Erste Gespräche mit Vorsitz des 

Schrebergartenvereins

 Prüfung der Einrichtung alternativer Parkplätze / 

Nutzfläche am Grasweg



DARSTELLUNG DER BESCHLUSSLAGEN UND PLANUNGEN IN DEN 

GREMIEN DES AMTES UND DER GEMEINDE
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Gemeinde Schönkirchen

 Errichtung eines Holzmodulbaus in der Schönberger 

Landstraße

 Verschiedene Untersuchungen (Baugrund) laufen 

derzeit

 Erste Gespräche mit unmittelbaren Nachbarn



WIE GEHT ES WEITER?

Öffentlichkeitsbeteiligung

 Frühzeitige Information im Rahmen von Einwohnerversammlungen im Juli 2023

 Fortlaufende Information über Anzeigeblätter der Gemeinden sowie Homepage

 Gespräche mit unmittelbaren Nachbarn erfolgt oder vorgesehen

Nächste Schritte

 Abschluss der Voruntersuchungen und weitere Detailplanung

 Einwerben von Fördermitteln

 Erschließungsarbeiten und öffentliche Ausschreibung 
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ANFRAGEN /  VERSCHIEDENES

 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gerne beantworten wir 

nun Ihre Fragen

13.07.2023

13


